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Zivilreehtsanaeleffienheiten.

Bs gibt zahlreich « Anlässe in der Verwaltung , wo die
Gemeinde als Partei in Angelegenheiten dea Bivilrechts auftritt.

Für den «ohnhausbau der Gemeind © waren eine Reihe von Grundkäu¬

fen , von Grundtauechübereinkossjsen , vor Zu-  und Abschreibungen

vom it rasa engrund vorzunehaen . Dies erforderte die Ausfertigung

von Verträgen , ihre Durchführung im Grundbuch « , die restlich«
Überprüfung der Gebührenvorachreibungen , die Übernahme der Xauf-

gründe und in den meisten Fällen die vorherige -Lastenfreist ©! —

lung . Hinzu kommen noch Bestandsverträge und Baureohtsverträge
f -r die Siedlungen . Von den zustandegekommenen Rechtsgeschäften
wurden im Jahre 1929 - 118 , 1930 - 229 und 1931 - 185 Urkunden

ausgefertigt . In Grundbucheangelegenheiten wurden im Jahre 1929-
302 , 1950 - 280 und 1931 - 243 Urkunden ausgestellt . Es handelte
sich hier hauptsächlich um Pfandbestellungsurkunden , Löschungs-
und Aufsandungserklärungen und Freilassungserklärungen . Der

grosse Grundbesitz der Gemeinde Aien wird ständig üterprüft , ob
er mit dem Stande das Grundbuches und der Grundbuohsmappe überein¬
stimmt . Zur Herstellung der Grundbuchsordnung wurden im Jahre
1929 - Ul , 1930 - 85 und 1931 - 75 Anträge an die Grundbuchs¬
gerichte übermittelt . Zu solchen Abänderungen kommt es ln der

Regel dann , wenn im Gebiete der neuerrichteten ftohnhaueanlagen
Vsrkehrsfläohen neu bestimmt werden müssen ; es müssen bei solch«

Gelegenheiten Zu - und Abschreibungen vom Straf sengrund gemacht
sowie Grundstücke und Grundstückteile zusammengelegt werden , für
den Siedlungsbau muß das Siedlungsgelände parzelliert und die

baubehördliohe Bewilligung der Grundabteilung eingeholt werden.

Auf Antrag des Magistrats wurden im Jahre 1929 - 14 , 1930 - 36
und 1931 - 10 Grundabteilungen im Grundbuch eingetragen.

Durch die Novelle zur Wiener Bauordnung vom 9 * Oktober

1927 , BGBl . Sr . 1/1928 fkönnen baubehördliohe Verpflichtungen , die

bisher sie Reallasten grundbüoherlich einverleibt werden mußten,
auf Grund eines rechtskräftigen Bescheides durch bloße Anmer¬

kung im Grundbuoh ersichtlioh gemacht werden . Dies bedeutet eine
Beschleunigung des Verfahrens und überdies eint Ersparnis an
Bosten , da besondere einverleibungsfähige Urkunden nicht mehr

ausgestellt zu werden brauohen . Die neue Bauordnung vom Jahr©
1930 hat diese Bestimmungen übernommen . In den Jahren 1930 und
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1931 hat dar Magistrat etwa 1 . 000 Anträge den Grundbuohsgerloh¬
ten zur Ereichtliohmaohung baupolizeilicher Verpflichtun t.en über¬
mittelt . Im Grundbuohsrecht sind durch die Novelle vom 19 . De-

seaber 1929 » BO Bl . Mr. 4/1930 ,einige Abänderungen getroffen wor¬
den . Von besonderer praktischer Bedeutung wurde der Artikel 3
der Novelle , der die Löschung von geringfügigen ßatspoeten aua
der Zeit vor der Geldentwertung versieht . Da Löschungen auch
von amtewegsn möglioh sind , so hat die Gemeinde in den Fällen,
wo sie an der Aufreohterhaltung der büoherliohen Eintragung
intereesiert war , die erforderlichen Anträge bei den Grundbuche¬
gerichten gestellt . Ala Schuldnerin hat die Gemeinde die Lö¬
schung geringfügiger Setspoeten beantragt.

Die Aohnbauförd ;rung des Bundes bot die Möglichkeit
Bauvorschüsse zu  niedrigen Zinsfuß su erhalten . Die Gemeinde
Wien hat eich benilht auch für Ihre Lauten Vorschüsse aus den
Mitteln der Bundeswoimbauhilfe su erhalten . Die Hypothekardar¬
lehen sowie die sonstigen Im fohnbauförderungegesets vorgesehe¬
nen Verpflichtungen wurden im Grundbuch eingetragen . Im Jahre
1930 wurden in 7 und im Jahre 1931 in 19 Fällen grundbüoherliohe
Eintragungen für die mit Vorschüssen der Bundeswohnbauhilfe er¬
richteten Wohnhausbauten erwirkt . Für private Bauten hat der
Magistrat die grundbüoherliehe Durchführung von Grundabteilungen
überprüft . Um verbauungsfähiges Gelände su erhalten , hat di e
Gemeinde als Anrainerin oder als Eigentümerin des öffentlichen
Gutes die erforderlichen Vereinbarungen mit den Bauwerbern ge¬
troffen und sie . grundbüoherlich festgehalten.

Die durch das Mietengesets beetimnte Höhe d s Miet¬
zinses in bien bietet im allgemeinen eine ausreichende Gewähr
für die Erhaltung der Wohnhäuser . Die Fälle werden seltener , wo
die Baupolisei die Instandhaltungaarbeiten infolge der Säumnis
des Verpflichteten durchführte . Zur üioherung d *s Etickersatzes
der Instandhaltungskoeten werden lm Grundbuch Pfandrechte vor¬
gemerkt . Der Magietrat hat ia Jahre 1929 - 52 , 1930 - 29 und 1931
22 soloher PfandrechtVormerkungen erwirkt.

Viele Forderungen ergeben eich aus der fürsorgerisohen
Tätigkeit der Gemeinde , fiie die Leistungen der Feuerwehr und für
Pachtsinee . Als letstes Mittel sur Hereinbringung der ausständi¬
gen Geldbeträge bleibt der Gemeinde in vielen Fällen nur die

zivilrechtliche klage . Der Magistrat hat im Jahre 1929 - 190 ,
1930 - 251 und 1931 - 222 solcher klagen bei den Gerichten über¬
reicht . ln den we& irefe Fällen mussten überdies die rechtskräf-
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ti ^ en Urteile und Zahlungsbefehle lm weg « gerichtlicher Exeku¬
tion vollstreckt werden*

Zur Vertretung der Gemeinde Wien wurden im Jahre 1929-
69 * 1930 - 58 und 1931 - 31 Vollmachten ausgestellt und «war

»um grössten Teil für Prozesse , in denen dl » Gemeinde , on die
Rolle der beklagten Partei zukatn.

Für die Erhaltung und Ausschmückung von Gräbern wurden

1» rfohr . 1929 - 27 , 1930 - 23 und 1931 - 31 Srab . rhaltungsvor-
träge ausgefertigt.

ln einer Seihe von Fällen war die Gemeinde Wien an

Verl » » B. nB0haft . » . rf « hr »n b . t . Uigt , antwsdBr ela Srbln od . r als
Vermäohtnisnehmerin.

Zur Unterstützung anderer Amtsstellen in Zivilrechts-

fragen hat die Magistratsabteilung für Zivilrechtsangelegenheiten
zahlreiche mündliche Gutachten erstattet , außerdem im Jahre
1923 - 10 , 1930 - 7 und 1931 - 12 schriftliche Gutachten.

Gemeindevsrmittlungeümtar.

Rach dem Keichsgeaoeindegesetz gehören Vergleiche zwi¬
schen streitenden Parteien zum selbständigen Wirkungsbereich der
Gemeinde . In Wien besorgen diese Geschäfte die Gerneindavermitt-

.Lun gaumt er . äie können von den Parteien in allen Zivilrechtsstrei-
tigKeiten angerufen werden . Für Ehrenbeleidigungen ist die Ver-
Handlung vor dem Gemeindevermittlungeamt zwingende Vorschrift.

Vergleiche haben dieselbe Kraft , wie wenn sie vor Gericht abge¬
schlossen worden wären . Die Bescheinigung über den erfolglosen
Gühneversuch ist die Voraussetzung für die Verhandlung einer Ehren-
beleidigung vor dem Gericht.

i ie Vertrauensmänner döfnd Ersatzmänner der Gemeindever-
mittlungsiimter werden vom Gemeinderat gewählt . Der Geiaelnderat
hat in seiner Sitzung vom 5 . Oktober 1930 die Vertrauensmänner
und Ersatzmänner für die Gemeindeveroittlungaäoter sämtlicher

21 Bezirke neugewählt . Am 12 . Juli I 931  wurden ärgänzungswahlen
von Vertrauensmännern und Ersatzmännern für die Geffielndevermitt-
lungeämter des 6 . , 13 . , 17 . und 21 . Bezirke » durchgeführt.

t. ber die Tätigkeit der Geraeindevermittlun sämter in den
Jehren 1929 - 1931 geben die folgenden Zahlen Aufschluss.
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1929 1930 . 1931

Vergleioha ver suche in
Zivilrechtsangelegenheiten

Anfang das Jahres . • • • • • • •
Heue Streitfälle . . .

davon

we ^ en Forderungen . .
* Be sit »Störungen . . . . . . . . .

Erledigungen insgesamt . . . .
davon

duroh amtliohen Vergleich . . . . .
Streitwert in Schillinge . . . . .
duroh ausseramtliehen Vergleich
Verhandlung ohne Erfolg .
Zurückziehung , Parteien nicht
erschienen . . . .

6 13 5
172 137 IC8

171 133 99
4 9

165 145 112

27 33 25
1 . 629 2 . 033 4 . 667

14 17 10
66 42 29

58 53 48

Sühneversuche.

Stthnevereuche

Anfang des Jahres . .
Neue Fälle .

unmittelbar anhängig gemacht
Erledigungen insgesamt . .

Zurückgezogen . .
abgelebt ^ . . .
abgewiesen oder abgetreten . .
Nach Verhandlungen verglichen
Nicht verglichen . . *• • • • •

. 441 349 184
16 . 814 17 . 218 15 . 431

3- 743 3 *514 2 . 998
16 . 906 17 . 383 15 *438

529 647 311
4 . 695 4. 425 4 *321

391 364 259
2 . 004 1 . 620 1 . 483
9 . 287 10 . 327 9 -064


	Seite 912
	Seite 913
	Seite 914
	Seite 915

